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| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Artikelnr. (Hersteller/Lieferant): 35-1-998
Handelsname/Bezeichnung Additiv A
Spritzadditiv Airless

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Relevante identifizierte Verwendungen
Additiv
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler)
P.A. Jansen GmbH u. Co., KG

Maler-Spezialprodukte Telefon: +49 2641 3897-0
Hochstadenstraf3e 22 Telefax: +49 2641 3897-28
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler Homepage: www.jansen.de
Auskunft gebender Bereich:

Labor +49 2641 3897-51

E-Mail (fachkundige Person) sicherheitsdatenblatt@jansen.de

1.4. Notrufnummer:
Notrufnummer:
Vergiftungsinformationszentrale Gesundheit
Osterreich (VIZ): +43 (0) 1 406 43 43
24 Stunden taglich

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP
Gefahrenpiktogramme

Gefahrenhinweise
Keine Daten verfugbar

Sicherheitshinweise
Keine Daten verfugbar

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Keine Daten verfugbar

Erganzende Gefahrenmerkmale
EUH208 Enthélt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Verwendungsbeschrankung gemalf REACH Anhang XVII Nr.: 78
Dieses Produkt enthélt synthetische Polymermikropartikel.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

| ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Beschreibung Verdicker
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EG-Nr. REACH-NTr.
CAS-Nr. Bezeichnung Gew-%
Index-Nr. Einstufung: // Bemerkung
220-120-9 01-2120761540-60
2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,0036 - 0,036
613-088-00-6 Acute Tox. 2 H330 / Acute Tox. 4 H302 / Skin Irrit. 2 H315 / Eye Dam. 1

H318 / Skin Sens. 1A H317 / Aquatic Acute 1 H400 (M = 1) / Aquatic

Chronic 1 H410 (M =1)

Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): Skin Sens. 1A H317 >=

0,036

Schatzwert fur die akute Toxizitdt (ATE): ATE (Oral): 450 mg/kg KG / ATE

(Einatmen, Staub/Nebel): 0,21 mg/L

Zusatzliche Hinweise
Vollstandiger Wortlaut der Einstufungen: siehe unter Abschnitt 16

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund

verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und &arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelméaRiger Atmung oder Atemstillstand

kunstliche Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Keine Lésemittel oder Verdiinnungen verwenden.
Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdaglichkeit entfernen.

Weiter ausspilen. Sofort arztlichen Rat einholen.
Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort &rztlichen Rat einholen.

Betroffenen ruhig halten. KEIN Erbrechen herbeiftihren.

4.2. Wichtigste akute und verzoégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen &rztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

| ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel

alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel, (Wasser)

Ungeeignete L6schmittel
scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen gefahrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste

Gesundheitsschaden verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Atemschutzgerat bereit halten.

\ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Von Zindquellen fernhalten. Den betroffenen Bereich beliiften. Dampfe nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
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Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den 6rtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden informieren.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur) eingrenzen und zur
Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen in den daflr vorgesehenen Behaltern sammeln (siehe Abschnitt 13).
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel benutzen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.

\ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Staube, Teilchen und Spritznebel bei der Anwendung dieser Zubereitung
nicht einatmen. Einatmen von Schleifstduben vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Personliche
Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8. Niemals Behdalter mit Druck leeren - kein Druckbehdlter! Stets in Behaltern
aufbewahren, die dem gleichen Material des Originalbehélters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften
befolgen.

Weitere Angaben
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behalter dicht geschlossen halten. Niemals Behalter
mit Druck leeren - kein Druckbehélter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behdlter sorgféltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Hinweise auf dem Etikett beachten. In gut beliifteten und trockenen Raumen zwischen 8 °C und 30 °C lagern. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.Gebrauchsanweisung beachten.

/ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte

Keine Daten verfugbar

DNEL:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Index-Nr. 613-088-00-6 / EG-Nr. 220-120-9 / CAS-Nr. 2634-33-5
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Arbeitnehmer: 0,966 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Arbeitnehmer: 6,81 mg/m?3
DNEL Langzeit dermal (systemisch), Verbraucher: 0,345 mg/kg
DNEL Langzeit inhalativ (systemisch), Verbraucher: 1,2 mg/m?3
PNEC:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Index-Nr. 613-088-00-6 / EG-Nr. 220-120-9 / CAS-Nr. 2634-33-5
PNEC Gewasser, SiuRwasser: 0,004 mg/L
PNEC Gewasser, Meerwasser: 0,0004 mg/L
PNEC Gewasser, periodische Freisetzung: 0,0011 mg/L
PNEC Sediment, StiBwasser: 0,0499 mg/kg
PNEC Sediment, Meerwasser: 0,0049 mg/kg
PNEC, Boden: 3 mg/kg
PNEC Klaranlage (STP): 1,03 mg/L

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Fur gute Beluftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
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Aerosol- und Lo6semitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes
Atemschutzgerat getragen werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Liegt die Losemittelkonzentration tber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fir diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden.Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fur den Einsatz
von Atemschutzgeraten (DGUV-R 112-190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerdte mit CE-Kennzeichen inklusive
vierstelliger Prafnummer verwenden.-Empfohlene Atemschutzfabrikate: An nicht ausreichend beliufteten Arbeitsplatzen und
bei Spritzverfahren Atemschutz erforderlich. Empfohlen werden Frischluftmaske oder flr kurzzeitige Arbeiten
Kombinationsfilter A2-P2.

Handschutz

Fur langeren oder wiederholten Umgang ist zu verwenden das Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials > 0,4 mm ; Durchbruchszeit: > 480 min.

Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung
und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhéngigkeit von Stérke und Dauer der
Hautexposition.

Augen-/Gesichtsschutz
Bei Spritzgefahr dicht schlieBende Schutzbrille tragen.

Koérperschutz
Keine besonderen Vorsichtsmal3nahmen erforderlich.

SchutzmaBnahmen
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Siehe Abschnitt 7. Es sind keine dartber hinausgehenden
MafRinahmen erforderlich.

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig
Farbe: trib
Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

Entziindbarkeit:

Untere und obere Explosionsgrenze:
Untere Explosionsgrenze:

Obere Explosionsgrenze:
Flammpunkt:
Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert bei 20 °C:
Kinematische Viskositit (40°C):
Viskositat bei 23 °C:

Loslichkeit(en):
Wasserloslichkeit bei 20 °C:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Dampfdruck bei 20 °C:

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
100 °C

Quelle: Wasser

Keine Daten verfiigbar

0,8 Vol-%
Methode: Literaturwert
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfiigbar

5-6/100,0 Gew-%
20 mm?/s

12s 4 mm
Methode: DIN 53211

vollstiandig mischbar
siehe Abschnitt 12
Keine Daten verfiigbar
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Dichte und/oder relative Dichte:
Dichte bei 20 °C: 1,01 g/lcm?®
Methode: DIN 53217
Relative Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar
9.2. Sonstige Angaben
Festkorpergehalt: 4 Gew-%
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0 Gew-%
Wasser: 96 Gew-%

| ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitit

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

Chemische Stabilitat
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Uber
sachgemalRe Lagerung: siehe Abschnitt 7.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.

Zu vermeidende Bedingungen
Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen ber
sachgemaRe Lagerung: siehe Abschnitt 7. Bei hohen Temperaturen kdnnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

Unvertrdagliche Materialien
nicht anwendbar

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei hohen Temperaturen kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen, z.B.: Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch,
Stickoxide.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1.

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
oral, LD50, Ratte 670 - 784 mg/kg
Methode: OECD 401
dermal, LD50, Ratte: > 2000 mg/kg

Atz-/Reizwirkung auf die Haut; Schwere Augenschidigung/-reizung

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Haut, Kaninchen
Methode: OECD 404
schwach reizend.
Augen, Kaninchen
Methode: OECD 405
stark reizend.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Haut, Meerschweinchen:

Methode: OECD 406
Sensibilisierung der Haut

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition; Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei wiederholter
Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
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11.2.

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

JANSEN ==

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschéden fiihren, wie z.B. Reizung der
Schleimhé&ute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafir sind:
Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Lésemittel
kénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem
Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder
Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kdnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Die Inhaltsstoffe dieser Mischung erfullen nicht die Kriterien fur die CMR Kategorien 1A oder 1B gemaf CLP.

Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

\ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Es sind keine Angaben Uber die Zubereitung selbst vorhanden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Toxizitat

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Fischtoxizitat, LC50, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 1,6 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203
Daphnientoxizitét, EC50, Daphnia magna: 3,27 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202
Algentoxizitat, EC50, Selenastrum capricornutum: 0,11 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Bakterientoxizitat, EC20, Belebtschlamm: 3,3 mg/L (3 h)
Methode: OECD 209

Langzeit Okotoxizitit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Fischtoxizitat, NOEC, Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle): 0,21 mg/L (28 d)
Methode: OECD 215
Daphnientoxizitéat, NOEC, Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh): 1,2 mg/L (21 d)
Methode: OECD 211
Algentoxizitat, NOEC, Selenastrum capricornutum: 0,04 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201
Persistenz und Abbaubarkeit
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Biologischer Abbau: 85 % (63 d)
Methode: OECD 301C
MaRig/teilweise biologisch abbaubar.
Bioakkumulationspotenzial
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log P O/W):: 0,7
Methode: OECD 117
Biokonzentrationsfaktor (BCF)

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 6,95
Methode: OECD 305

Mobilitat im Boden
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.
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\ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1.

Verfahren der Abfallbehandlung

Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Empfehlung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Abfélle und Behdlter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden.Entsorgung geman Richtlinie 2008/98/EG lber Abfalle und gefahrliche Abfalle. Entsorgung geman den behdrdlichen

Vorschriften.

Vorschlagsliste fiir Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gema EAKV

080112 Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Empfehlung

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer

ordnungsgemaln entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

Wiederverwertung zugefuhrt werden. Nicht

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

UN-Nummer oder ID-Nummer
Keine Daten verfugbar

OrdnungsgemiRe UN-Versandbezeichnung

Transportgefahrenklassen
Keine Daten verfugbar

Verpackungsgruppe
Keine Daten verflgbar

Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) Keine Daten verfugbar
Meeresschadstoff Keine Daten verfugbar
Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8
Weitere Angaben

Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode -
Seeschiffstransport (IMDG)

EmS-Nr. Keine Daten verfligbar
Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemafR IMO-Instrumenten
Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch

EU-Vorschriften

Verordnung (EU) Nr. 528/2012 liber Biozide
Behandelte Ware

Das Gemisch enthalt biozide Wirkstoffe.
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on
Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz
Verwendung
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Hauptgruppe 2: Schutzmittel
Produktart 6: Schutzmittel fir Produkte wahrend der Lagerung

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefdhrlichen Stoffen
[Seveso-llI-Richtlinie]

Dieses Produkt ist nicht eingestuft gemaR Richtlinie 2012/18/EU.

Verwendungsbeschrankung gemalf REACH Anhang XVII Nr.: 78

Dieses Produkt enthalt synthetische Polymermikropartikel.

Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung

Beschéftigungsbeschrankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fuir werdende oder stillende Mutter beachten.
Beschéftigungsbeschrankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

Wassergefahrdungsklasse
2 deutlich wassergefahrdend (geman AwSV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
TA-Luft (2002) Kapitel 5.2.5 Organische Stoffe
Insgesamt dirfen folgende Werte im Abgas

Massenstrom : 0,50 kg/h
oder
Massenkonzentration : 50 mg/m3

nicht Gberschritten werden.
Abfallschliissel nach ONORM S 2100:
55502 Altlacke, Altfarben, sofern l6semittelhaltig und/oder schwermetallhaltig, sowie nicht vollstandig ausgehartete Reste in
Gebinden
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefiihrt:

EG-Nr. Bezeichnung REACH-Nr.
CAS-Nr.

220-120-9 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 01-2120761540-60
2634-33-5

' ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Volistandiger Wortlaut der Einstufung aus Abschnitt 3:

Acute Tox. 2 / H330 Akute Toxizitat (inhalativ) Lebensgefahr bei Einatmen.

Acute Tox. 4 / H302 Akute Toxizitat (oral) Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Skin Irrit. 2 / H315 Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 /H318 Schwere Augenschadigung/-reizung Verursacht schwere Augenschéaden.

Skin Sens. 1A / H317 Sensibilisierung von Atemwegen oder Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Haut

Aquatic Acute 1/ H400 Gewassergefahrdend Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 1 /H410 Gewassergefahrdend Sehr giftig fur Wasserorganismen mit

langfristiger Wirkung.

Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
AGW Arbeitsplatzgrenzwert

BGW Biologischer Grenzwert

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung
DNEL Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration

EAKV Verordnung zur Einfihrung des Europdaischen Abfallkatalogs

EC Effektive Konzentration

EG Européische Gemeinschaft

EN Europdaische Norm

IATA-DGR Verband fur den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Befdrderung geféahrlicher
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Chemikalien als Massengut
ICAO-TI Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die
Beforderung geféhrlicher Giter im Luftverkehr
IMDG-Code Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen
ISO Internationale Organisation fur Normung
LC Letale Konzentration
LD Letale Dosis
MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentration
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT persistent, bioakkumulierbar, toxisch
PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID Vorschriften tiber die internationale Beférderung geféahrlicher Guter auf der Schiene
UN United Nations
VOC Fluchtige organische Verbindungen
vPvB sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.

Weitere Angaben
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie nationalen und
EU-Bestimmungen. Das Produkt darf ohne schriftiche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten
Verwendungszweck zugefiihrt werden. Es ist stets Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen MaRnahmen zu ergreifen, um
die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfillen. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

